
3. Änderung  

der Geschäftsordnung für den Kreistag und seine Ausschüsse 

 

 

Der Kreistag des Salzlandkreises hat in seiner 11. Sitzung am 3. März 2021 mit Beschluss Nr. 

B/0221/2021/13 inkl. Änderungsanträge die im folgenden aufgeführten Änderungen der 

Geschäftsordnung beschlossen. 

 

 

§ 6  

Einwohnerfragestunde 

 

Abs. 5 Satz 4 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Fragestellers erfolgt auf 

der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz Grundverordnung i. V. m. § 4 Satz 

1 Ziffer 1 des Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes Sachsen-Anhalt und nur 

zum Zweck der schriftlichen Beantwortung der Anfrage, sofern diese nicht sofort und 

vollständig mündlich beantwortet werden kann. 

 

 

§ 17  

Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

- § 56a Abs. 2, 3 KVG LSA - 

 

§ 56a Abs. 2 KVG LSA Videokonferenz 
 

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA 
entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Landrat, ob die Sitzung mittels 
Videokonferenztechnik durchgeführt wird, an der alle oder einzelne Mitglieder, ohne in 
einem Sitzungsraum persönlich anwesend zu sein, im Wege zeitgleicher Übertragung 
von Bild und Ton teilnehmen, und beruft den Kreistag schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen Sitzungsort ein. 

 
(2) Für die Einberufung und den Ablauf einer Sitzung gelten die in dieser 

Geschäftsordnung festgelegten Regelungen, soweit in den Absätzen 3 und 4 nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

 
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

fest, indem er die stimmberechtigten Mitglieder namentlich aufruft. Ist das aufgerufene 
Mitglied der Videokonferenz zugeschaltet, so meldet es sich durch eine kurze 
geeignete Bestätigung zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden 
stimmberechtigten Mitglieder in eine Anwesenheitsliste ein. 

 
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit sowie die 

Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstimmungen erfolgen 
grundsätzlich namentlich. Elektronisch kann nur abgestimmt werden, sofern 
gewährleistet ist, dass das Abstimmungsergebnis so dargestellt wird, dass das 
Stimmverhalten jedes stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die 
Zuschauer erkennbar ist. Nach Ende der Abstimmung stellt der Vorsitzende das 
Abstimmungsergebnis fest. 

 
(5) Bei öffentlichen Videokonferenzsitzungen ist zu gewährleisten, dass Presse, Rundfunk 

und ähnliche Medien und die interessierte Öffentlichkeit in öffentlich zugänglichen 
Räumlichkeiten oder im Internet die Sitzung zeitgleich verfolgen können. Zeit und 



2 
 

Tagesordnung einer Videokonferenzsitzung sind rechtzeitig ortsüblich bekannt zu 
machen; dabei ist die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, in welcher Weise die 
öffentliche Videokonferenzsitzung verfolgt werden kann.  

 
Aufgrund der Notsituation, die eine persönliche Teilnahme von Zuschauern nicht 
zulässt, wird den Einwohnern mit der Bekanntmachung von Ort, 
Zugangsmöglichkeiten, Zeit und Tagesordnung der Sitzung mitgeteilt, dass sie ihre 
Fragen schriftlich oder elektronisch beim Vorsitzenden einreichen können. Der 
Vorsitzende verliest die bei ihm bis zum Ende der Einwohnerfragestunde 
eingegangenen Anfragen. Für das weitere Verfahren gilt § 6 Abs. 2 bis 5 entsprechend. 

 
 
§ 56a Abs. 3 KVG LSA schriftliches Verfahren 
 

(6) Kann in einer festgestellten Notsituation im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA 
keine Präsenzsitzung oder Videokonferenz durchgeführt werden, so findet die 
Beschlussfassung im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach 
Maßgabe des § 56a Abs. 3 KVG LSA statt. Über die Einleitung dieses Verfahrens 
entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Landrat. Das Einverständnis zu 
dem schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der Beschlussfassung 
durch gesonderte Abstimmung ermittelt.“ 

 

 

Bernburg (Saale), 11. März 2021 

 

 

 

gez. Thomas Gruschka 

Kreistagsvorsitzender 


